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weit meine Erfahrungen reichen, and ich jene Prieſter, die ſehr
romm und ſich im Eifer aufzehrten, 4 ſorgfältig gekleidet
und durchaus reinlich gehalten Die Verachtung des äußeren Menſchen
an ich E in Verbindung nit einem gewiſſen Gehenlaſſen bei
Alltagsmenſchen. ꝗ ſage nicht, daß eS Pflichtvergeſſene
nein, ich ehaupte Nur, daß ſie ni über die ſtricte Pflicht zu
thun bemüht aren Es häufig 0  2 we mit thren
Idealen auf den Hund oder die atzen gekommen 7 oder 0  „
we durch jahrelange Einſamkeit und Verlaſſenheit abgeſtum
worden Bis zu einem gewiſſen rade der Vernachläſſigungkommen manchmal auch edle Naturen, eil niemand iſt, der 16E

aufmerkſam zu machen würde.

deine Garderobe.
chließe und füge nuur noch Gehe hin nd muſtere

Was nach Antiquitäten ſchmeckt, auch wenn eS
ganz iſt und durch ange Gewohnheit dir ieb und wer reiß eS
heraus und wirf ES dem Bettler zu, der vor die Ure Oomm Es
iſt eſſer, daß du deine m Contribution etzeſt, als daß dein
tand declaſſirt erde

Die Tu end ieg n der Mitte Omunis Virtus IN medio.
Kleidereitelkeit iſt Unde, das Gegentheil jedoch auch zum
Aergerniſſe, welches gleichfalls zu den Sünden rangirt.

en Profeſſor DUr ſef
LX aäge und ünſche etne See

betreffend den Vorgang bei der Verlaſſenſchafts⸗Ab
handlung nach dem ode eines Pfarr⸗Beneficiaten.
Im Ordinariatsblatte der Königgrätzer Diöceſe Nir 40, hrg 1883,
findet ſich eine Verordnung des Oberlandesgerichtes Aamm
liche Gerichte I Böhmen, deren Nachahmung auch anderen Kron⸗
ändern empfohlen werden verdient und die darum ihrem Wort
QAute nach hier angeführt wird „Laut Eröffnung der 2
alterei vom Aug 1883, 5383, kommen äufig die älle
bor, daß die Bezirksgerichte als Verlaſſenſchaftsabhandlungs⸗
ehorden nach verſtorbenen Pfarrbeneficiaten die in das ſogenannte
canoniſche V  — —  ahr fallenden ſtehenden Feldfrüchte ohne Einholung der
kirchen⸗ und adminiſtrativbehördlichen uſtimmung veräußern aſſen

Bei dem Umſtande als eine Veräußerung den betreffs
der Interkalareinkünfte irchlich erlaſſenen und durch das hohe Hof
decret vom 28 Aug 1792, 1256, (Gubernial-Verordnung vom

Sept 1792, landesfürſtlich genehmigten Diöceſan
unormen widerſpricht, aut deren olche Feldfrüchte nicht dem nte
ceſſor allein, ſondern auch zUum Theile dem Interkalare nd dem
Succeſſor ehören, der Adminiſtrator davon eilweiſe auch eben
ſoll, und für den Succeſſor vorzuſorgen iſt, Ami beim Antreten
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des Beneficiums Loh, Dünger und dergleichen vorfände und ihm
das Beginnen der Oeconomiebetreibung möglich gemacht würde,

werden alle Gerichte öhmen darauf aufmerkſam gemacht, daß, der
Fall befonderer Gefahr ausgenommen, bei erledigten Pfarrbeneficien
die ſtehenden Feldfrüchte ͤjeitens der erlaſ enſchaftsbehörde Hi der
Regel gav nicht und nur ausnahmsweif nach eingeholter irchlich
und adminiſtrativbehördlicher Bewilligung verkauft werden.“

Prag, den 2 Aug 1883
Es ſei nun rlaubt an dieſe Nich genug anzuempfehlende Ver

ordnung einige freie Gedanken und emerkungen anzuknüpfen.
Der reiber dieſer Zeilen hat —elbſtverſtändlich nuL Deconomie—

pfarreien der Diöceſ Linz Iim Auge Welches iſt hier Lande der
Vorgang bei der ſenfchafts⸗Verhandlung nach dem eben
eines Pfarrbeneficiaten?

Nach erlangter Todesnachricht erfcheint Ern Bevollmächtigter des
Gerichtes, defſen Bezirk die betreffende Pfarre gehört, Im

farrhofe nd legt das ſämmtliche Vermögen des Verſtorbenen Unter
Alsbald ird ein Tag feſtgeſetzt und durch die ZeitungenSiegel.

kundgemacht, an weem alle um Pfarrhofe vorfindlichen beweglichen
Sachen öffentlich verſteigert werden. ſt nun dieſer beſtimmte Tag
gekommen, ſo erſcheint bermals ein Bevollmächtigter des Gerichtes,
welcher durch eine untergeordnete Perſönlichkeit die einzelnen Dinge,
wie Hausthiere, Getreide, roh, Heu, Dünger, ägen, Pflüge bis
era zur letzten abel der ethe nach um den Schätzungswerth,
der nebſtbei emerkt meiſtens ein NNW ehr geringer iſt, ausrufen und
dem Meiſtbietenden einhändigen läßt Verſteigert wird auf jeden
Fall, und ſo kann CS geſchehen, daß Qam Ende viele Sachen auch
Unter dem Schätzungswerthe hintangegeben werden. Selbſt die oft

heures eld angekauften V  er werden das Pfund kr
dem Krämer angeboten Ohne Rückſicht auf deren V  nhalt

Ein ſo vollſtändig ausgeplünderter Pfarrho wartet mit Sehn
ſucht auf die nlun des neuen Pfarrers, denn er fchämt ſich ſeiner
Nacktheit nd wünſ wieder bekleidet zu werden. Die age des
neuen Pfarrer iſt daher eine keineswegs beneidenswerthe, denn die

nelle Anfchaffung alles deſſen was zum Betrieb einer Oeco⸗
nomie nothwendig iſt, koſtet ſehr viel eld und wehe ihm, wenn

eine Brieftaſche nicht mit Taufendern gefüllt iſt ſt nämlich dies
nicht der Fall, wi C8 in Wirklichkeit den Meiſten ergeht, Y bleibt
ihm kein anderer Ausweg als Schulden machen, was für einen

oll EL eld leihen?Seelſorger immer eine fatale Sache iſt; denn —
dieſe ſtatutenmäßig nurVon Geldinſtituten ekomm EL eines,

auf Grund und bden Geld vorſtrecken, 3.III olchen aber beſitzt nicht,
denn Felder und ieſen der Pfründe ſind N ſein Eigenthum; die
wenigſten Prieſter ſind ſo glücklich ein Patrimonium zu beſitzen,
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reiche Verwaͤndte ſind auch nicht jedem beſchieden; ſoll nun In
ſeiner Verlegenheit das von ſeiner zufällig vermöglichen Haushälterin
willig dargebotene eld in Empfang nehmen? Bevor Einer aus
dieſer Quelle chöpft, möge En da Wiener Provinzial⸗Coneil durch⸗
leſen, woOo ETL folgende Bemerkung nde lane indecorum eSb, Ut
Sacerdos ancillae aeris alieni nomine devinciatur;
evenit. Ut hae ratione 12 servitutem 0rdine 8U0 indignam
redigatur t praeseindendum est. quidecunque IIISAIII praebere
POssit. der ſoll ęu ſich aun ein vermögliches Pfarrkin wenden?
ott ewahre ihn vor dieſem Mißgriffe! Dadurch würde EL ſich
ebenfalls In ern gewiſſes Abhängigkeitsverhälniß einem Theile ſeiner
Pfarrkinder gegenüber ſetzen und dürfte CS nie wagen ber deren
Ungerechtigkeiten und Laſterthaten ein tadelndes Wort ſprechen

So bereitet dem angehenden Pfarrer ſchon die rage nach Geld
oft große Verlegenheit. Gelingt eS ihm glücklich, dieſe eu Verlegen⸗
heit beſeitigen und Geld 3u erhalten, ſo ſteht chon die zweite,
noch verhängnißvollere, vor der Thür, nämlich, Die ſoll man die
gemachten Schulden wieder bezahlen. Manche wiegen ſich in dem
täuſchenden Traume, bei gutem (triebe erfe die Oekonomie ſo
und ſoviel ab, dazu die Einnahmen der Stola und der etwaigen Rente,
adurch erde * El  L jährlich von der aufhabenden Schuld eine
bedeutende ate abzahlen können. Das iſt und bleibt uur ein
chönes Phantaſiegemälde, die Wirklichkeit anders Bei
den großen Steuern, den hohen Löhnungen der Dienſtboten und
ſonſtigen bedeutenden Anforderungen an den Geldbeutel reducirt ſich
das Reinerträgniß der Oekonomie auf ein Minimum, venn man
überhaupt von einem reden kann.

T alſo Einer In dieſem Traume getroſt mit Schulden die
Pfründe an, o findet ELr ſich gar bald getäuſcht, wird miß

muthig, denkt Tag und Nacht auf ittel und Wege, wie der
Ulden loswerden kann, vergißt, daß vor Eem Seelſorger iſt,
en mehr auf die ELY und Wieſen, auf den Betrieb der ＋ſchaft, als auf die Rettung unſterblicher Seelen, ſein El wird
gleichſam an die gebunden, kann von ihm agen Er
hat die Studien den Nagel gehäng und iſt ein Bauer geworden.

Treten überdies noch verſchiedene Unglücksfälle um Stalle oder
auf den Feldern Mißernte inzu, o wird die Verlegenheit immergrößer, die Unzufriedenheit.

Es wäre demnach ſehr gut und wünſchenswerth, wenn auf alle
mögliche Weiſe Vorſorge getroffen würde, daß der Succeſſor den
Pfarrho nicht und gar ausgeplündert vorfände.

Es frägt ſich nun, wie ließe ſich dies bewerkſtelligen? Das
olgende ſoll keine erſchöpfende Antwort, ſondern vielmehr nur
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ern Fingerzeig ſein, wie dem bisherigen Ebe. der Ausplünderung
eines Pfarrhofes abgeholfen werden könnte.

Um jedem Mißverſtändniſſe vorzubeugen, müſſen wir die im
Pfarrhofe vorhandenen Sachen ſondiren n ſolche, auf welche auch
Andere ern Miteigenthumsrecht beſitzen, ud in ſolche, we aus
ſchließlich ein Eigenthum des Anteceſſors in das etwa vorhandene
Vermögen in jeld gehört nich unſerer Angelegenheit). Zu den
Iſteren gehören alle Bodenproducte, als etreide, Stroh und Heu;

den Letzteren die Hausthiere, Ackerbau⸗Geräthſchaften und Zimmer⸗
einrichtung. In Ezug auf die Bodenproducte kommen drei Percipienten
in Betracht, nämlich der Anteceſſor, reſp deſſen rben, das Intercalare,

der Religionsfond nd der Succeſſor. Unter dieſe drei werden
die Bodenproducte, reſp deren TID nach Verhältniß zum Qufe
des canoniſchen hre vertheilt. Dieſen drei Percipienten alſo
das Verfügungsrecht über roducte 3u

Was die weltliche Behörde als Vertreterin des Religions⸗
ondes anbelangt, ſo wäre eS ehr wünſchenswerth, . wie in
öhmen, ˙ auch bei uns die Gerichte als Verlaſſenſchafts
Abhandlungs Behörden angewieſen würden, die vorhandenen Feld
früchte, wie Getreide, mag ich dasſelbe noch auf dem Felde oder
ſchon in der Scheune und auf dem Schüttboden befinden, dann Heu
und Stroh In der Regel gar nicht der Verſteigerung unterwerfen,
ondern dieſelben von unparteiiſchen Männern mit Beiziehung 1e
eines Vertreters des Anteceſſors nd des Succeſſors nach ech ud
Gerechtigkeit abſchätzen laſſen und um dieſen Schätzungswerth dem
Nachfolger übergeben, welcher die entfallenden Beträge die
eiden anderen Percipienten zu entrichten Allerdings müßte
auch die Vertretung de Religionsfondes ihre übertriebenen orde
ung  L welche die proviſoriſchen Pfarrverweſer geſtellt werden,
herabſtimmen. blange das gegenwärtig beobachtete Syſtem In dieſen
Forderungen beibehalten wird, mu eben der Proviſor trachten, lit
heiler Haut durchzukommen, ſich vor Schaden ewahren, ohne
viel Ich nehmen auf den Ucceſſor; nuLr ſo iſt eS erklärlich,
daß ein roviſor mehrere Ahre hindurch, ohne die Felder düngen,
Getreide nbaut nd dasſelbe gleich auf dem 2  E verkau und ſich
nicht viel kümmert die Verſchlechterung der Felder. Die hre
daraus iſt, daß Bodenproducte nicht verſteigert werden ollen,
Are denn, daß der Nachfolger die Uebernahme verweigert, eil
etwa die Oekonomie nicht betreiben, ondern verpachten will, was
freilich ſehr beklagen wäre. Geſtützt auf eine olche weltliche Ver⸗
ordnung dann der Anteceſſor, um jede Willkürherrſchaft der
Erben unmögli machen, teſtamentariſch feſtſetzen, daß die Feld  2
rüchte nicht veräußert, ondern dem Nachfolger um einen gerechten
Preis überlaſſen werden Ollen.
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Gegen olche Beſtimmungen würde der Succeſſor gewiß nichts

einwenden, weil ſie 10 ſeinen Vortheil bezwecken.
Was nun die zum Betriehe der Landwirthſchaft nothwendigen

Geräthe, als Wägen, Pflüge 14 anbelangt, ſo In ſie vollſtändiges
Eigenthum des Anteceſſor, weil E ſie, ſo ange die gegenwärtigen
Verhältniſſe beſtehen, Die ſie ſind, mit ſeinem eigenen ange  —

hat Nach dem Standpunkte des Rechtes kann mit denſelben
chalten nd walten wie will, alſo auch threr Verſteigerung
nichts Im Wege ber welches iſt mei der II für dieſe Geräth
ſchaften Wir ſagen mit voller Ueberzeugung: ein Spottpreis; wer
ſoll auch viel Geld anbieten Um eine Sache, die meiſten ſchon ab⸗
genützt, ſehr äufig der Reparatur bedürftig iſt, wer au
alte 0  en, außerdem iſt M ſolche Geräthe ſelten eine Nachfrage,
eil die meiſten Oeconomiebeſitzer hnehin ami verſehen ind

Wäre CS alſo nicht weit vernünftiger, wenn der Anteceſſor
teſtamentariſch feſtſetzen würde, daß dieſe eräthe mit Einſchluß des
vorhandenen Düngers nich verſteigert werden dürfen, ondern dem
Nachfolger m einen gerechten aber mäßigen vom Eſtator ſelbf
beſtimmten Preis au überlaſſen elen und nur uim Falle der Nicht⸗
übernahme von Seite des Nachfolgers ſolle die Verſteigerung
finden Dadurch Urde E ſich den an de Succeſſor verdienen,
weil erſelbe keine ſo große Geldſumme für Oeconomie-Einrichtung
im Augenblicke edürfte, die Ausbeſſerung und ſucceſſive Anſchaffungaber ihm nicht ſo chwer fiele

Sehr große Verdienſte önnte ſich ein Pfarrbeneficiat, der
In guten Vermögensverhältniſſen ſich befindet, adurch erwerben,
wenn * den ihm eigenthümlich gehörigen ſogenannten fundus
instructus mit Ausnahme der Hausthiere und Zimmereinrichtung,
für welche die Verſteigerung wohl immer vorzuziehen iſt, teſta⸗
mentariſch al bleibendes Eigenthum der Pfründe feſtſetzen würde
In dieſem Falle wäre im Pfarrarchi ein genaue Verzeichniß der
Gegenſtände zu hinterlegen, amit die Herhaltung derſelben In Statu
gu geſichert dre Allenfalls könnte EL anordnen, daß gegen dieſe
unentgeltliche Ueberlaſſung für ihn ährlich eine Meſſe geleſen
oder daß der jeden Samstag im Pfarrhofe gebetete Roſenkranz für
ihn aufgeopfer würde. Dadurch würde der Anteceſſor ſich ein blei
bendes Denkmal der Liebe errichten und zugleich für ſein Seelenheil
ſorgen, denn gerade an dem Prieſter erfüllt ſich gau ſo da
Sprichwort: aus den Augen, Qaus dem Sinn. Niemand betet fu
ihn mehr einige Jahre nach dem Tode VV.

(Habenalien eivilrechtliche Wirkungen?)
Richard und Eleonora aAben In Gegenwart zweier Zeugen vor dem
zuſtändigen Pf ein Eheverlöbnis (Sponsalia) geſchloſſen Zwei


